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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die steuerrechtlichen Pflichten eines Geschä sführers sind weitreichend. Kommt 
er diesen Pflichten nicht ordnungsgemäß nach, ha et er mit seinem eigenen 
Vermögen für ausbleibende Steuerzahlungen.

Der Bundes�nanzhof verdeutlicht in einer aktuellen Entscheidung (BFH, Urteil v. 
15.11.2022 - VII R 23/19) einmal mehr, dass die Ha ung des Geschä sführers für 
Steuerschulden ein sehr ernstzunehmendes Thema ist und zeigt erneut die heraus-
ragende Rolle eines innerbetrieblichen Kontrollsystems (IKS) für steuerliche An-
gelegenheiten für alle Unternehmen egal welcher Größe.

Der Geschä sführer hat die Pflicht, für die GmbH sämtliche Steuererklärungen 
vollständig, richtig und rechtzeitig abzugeben (§§ 149, 150 AO, § 31 KStG i. V. mit 
§ 25 Abs. 3 Satz 1 EStG, § 14a GewStG i. V. mit § 25 GewSt-DVO, § 18 Abs. 3 UStG). 
Unzutre£ende Steuererklärungen hat er unverzüglich zu berichtigen (§ 153 AO). 
Außerdem muss er dafür sorgen, dass die Steuern aus den von ihm verwalteten 
Mitteln der GmbH entrichtet werden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 AO).

Kommt es infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm aufer-
legten Pflichten zu einer Steuerverkürzung, ha et der Geschä sführer persönlich 
(§ 69 Satz 1 AO, § 34 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. mit § 35 Abs. 1 Satz 1 GmbHG). Er hat 
ebenfalls mit seinem eigenen Vermögen einzustehen, sofern infolge einer ihm 
anzulastenden Pflichtverletzung an die GmbH Steuervergütungen oder Steuerer-
stattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. Die Beau ragung eines 
steuerlichen Beraters reicht allein für eine Entlastung nicht aus. Der Verweis auf 
eine solche Mandatierung wirkt nur für steuerspezi�sche Einzelheiten entlastend, 
für welche der Steuerberater ggf. die Alleinverantwortung trägt. Der Hinweis auf die 
Einbindung eines Beraters grei  jedoch von vornherein zu kurz, wenn die Ursachen 
für eine Steuerverkürzung in Versäumnissen der Geschä sführung oder der Buch-
haltung liegen. Hierfür trägt der Geschä sführer selbst die originäre Verantwortung.

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Anwendungserlass zu § 153 AO aus-
geführt, dass „die Einrichtung eines IKS, das der Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten dient, ein Indiz gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder einer Leicht-
fertigkeit bezüglich einer Steuerhinterziehung darstellen kann“. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung eines IKS, um Sie und Ihr Unter-
nehmen vor möglichen Ha ungsansprüchen der Finanzverwaltung zu schützen. 

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Ewen 
Geschä sführender Gesellscha er bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 12.06.20232 15.06.2023 12.06.2023

 12.06.2023 15.06.2023 12.06.2023

 12.06.2023 15.06.2023 12.06.2023

 12.06.20234 15.06.2023 12.06.2023

 15.08.20234 18.08.2023 15.08.2023

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 28.06.2023 entfällt entfällt

  Termine Juni 2023 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis 

der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überwei-
sung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanz-
amts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.05.2023, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Vermietung und Verpachtung –   
  Zurechnung der Einkünfte bei   
  Quotennießbrauch an einem   
  Gesellschaftsanteil  

Durch die Bestellung des Nießbrauchs an 
einem Gesellschaftsanteil an einer ver- 
mögensverwaltenden Personengesell-
schaft erzielt der Nießbraucher – anstelle 
des Gesellschafters – die auf den Anteil 
entfallenden Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, wenn und soweit er 
aufgrund der ihm vertraglich zur Ausübung 
überlassenen Stimm- und Verwaltungs-
rechte grundsätzlich in der Lage ist, auch 
an Grundlagengeschäften der Gesellschaft 
mitzuwirken.

Entsprechendes gilt nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs beim Quotennießbrauch 
an einem Gesellschaftsanteil. Der Quoten- 
nießbraucher erzielt nur dann die auf den 
Anteil entfallenden Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die vertragli-
chen Regelungen über die Bestellung des 
Quotennießbrauchs sicherstellen, dass 
der Gesellschafter die Entscheidungen – 
und zwar auch solche, die die Grundlagen 
der Gesellschaft betreffen – nicht alleine 
und/oder gegen den Willen des Quoten-
nießbrauchers treffen kann (Bundesfinanz-
hof, Urteil IX R 4/20 vom 15.11.2022).

Hinweis
Laut Bundesfinanzhof sind vertragliche 
Regelungen wohl schädlich, die jenseits 
des Anwendungsbereichs des § 1071 
Abs. 2 BGB dem Gesellschafter das 
Mitwirken zubilligen, ohne Rücksicht auf 
den Nießbraucher nehmen zu müssen.

  Besteuerung von Stock Options   
  von ausländischem Arbeitgeber   
  im Fall des Ansässigkeitswechsels   

Wenn einem Arbeitnehmer im Rahmen 
seines Arbeitsverhältnisses Stock Options 
gewährt werden, werden die daraus 
resultierenden geldwerten Vorteile erst 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Option 
zufließen. Die geldwerten Vorteile aus der 

Ausübung der Stock Options werden – un-
geachtet der Besteuerung zum Zeitpunkt 
der Optionsausübung – zeitraumbezogen 
gewährt und sind deshalb anteilig dem 
Erdienenszeitraum zuzuordnen. Nach dem 
Veranlassungsprinzip geht es dabei grund- 
sätzlich um den Zeitraum zwischen der 
Gewährung der Stock Options und deren 
erstmaliger Ausübbarkeit. Eine abschlie-
ßende Beurteilung ist aber nur anhand der 
konkreten Vereinbarungen bei Gewährung 
der Stock Options sowie der sonstigen Um- 
stände des Einzelfalls möglich.

Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
richtet sich laut Bundesfinanzhof eine et- 
waige abkommensrechtliche Freistellung 
der Einkünfte nach der Tätigkeit im Er- 
dienenszeitraum. Soweit Art. 15 Abs. 1 Satz 
1 DBA-USA 1989/2008 an eine „in einem 
Vertragsstaat ansässige Person“ anknüpfe, 
ist dagegen allein die Ansässigkeit i. S. 
des Art. 4 DBA-USA 1989/2008 zum Zeit- 
punkt des Zuflusses der Einkünfte maß- 
geblich (Bundesfinanzhof, Urteil I R 11/20 
vom 21.12.2022).

  Zufluss von Bonuszinsen aus   
  einem Bausparvertrag bei nur   
  buchmäßigem Ausweis der   
  Zinsen auf Bonuskonto  

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag 
fließen einem Steuerpflichtigen nicht 
bereits mit dem jährlichen Ausweis der 
Zinsen auf einem von der Bausparkasse 
geführten Bonuskonto zu, wenn ein An- 
spruch auf die Bonuszinsen nur nach 
einem Verzicht auf das Bauspardarlehen 
entsteht, die Bonuszinsen erst bei Aus- 
zahlung des Bausparguthabens fällig 
werden und über sie nur in Verbindung mit 
dem Bausparguthaben verfügt werden 
kann. So entschied der Bundesfinanzhof.

Das Finanzgericht hat demnach zu Recht 
entschieden, dass das Finanzamt berech-
tigt war, die Bonuszinsen im Streitjahr in 
voller Höhe der Besteuerung zu unterwer-
fen. Im Streitfall handelte es sich bei den 
von der Bausparkasse gutgeschriebenen 
Bonuszinsen um eine Erhöhung der dem 

Kläger für die Überlassung des Bauspar-
guthabens gewährten Guthabenzinsen. 
Die Bonuszinsen stellten deshalb - ebenso 
wie die Guthabenzinsen – ein Entgelt für 
die Überlassung von Kapitalvermögen zur 
Nutzung i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 
EStG dar. Etwas anderes gilt nicht deshalb, 
weil bei einem Bausparvertrag das Sparen 
in der Regel lediglich Durchgangsstadium 
auf dem Weg zur Erlangung eines Bauspar-
darlehens ist. Denn dies schließt nicht 
aus, dass im Einzelfall der Sparzweck für 
den Abschluss eines Bausparvertrags 
(mit-)bestimmend ist. Das gilt jedenfalls 
dann, wenn die Erwartung einer Rendite 
aus dem Bausparguthaben im Vordergrund 
steht. Dabei genügt es, wenn die Absicht, 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erzie- 
len, nur als Nebenzweck verfolgt wird 
(Bundesfinanzhof, Urteil VIII R 18/20 vom 
15.11.2022).

  Veräußerung eines Kaufhauses   
  nach Fassadensanierung kein   
  gewerblicher Grundstückshandel  

Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt 
mangels einer nachhaltigen Tätigkeit nicht 
vor, wenn lediglich ein Objekt (vorliegend 
ein Einzelhandels-Kaufhaus) angeschafft, 
die Fassade saniert und es anschließend 
veräußert wird. Dies gilt laut einem Urteil 
des Finanzgerichts Hamburg (Urteil 5 K 
89/22 vom 16.01.2023) jedenfalls dann, 
wenn die Steuerpflichtige im Rahmen der 
Fassadensanierung keine Aktivitäten 
entwickelt, die nach Umfang und Gewicht 
über das hinausgehen, was beim Bau 
eines jeden Gebäudes erforderlich ist. 

Hinweis
Zur Beurteilung der korrekten Abgrenzung 
zwischen privater Vermögensverwaltung 
und gewerblichem Grundstückshandel 
sei auf die Einkommensteuer-Hinweise
2020, Anhang 17 (Bundesfinanzminis-
terium vom 26.03.2004) hingewiesen.
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  Berechnung der AfA:   
  Restnutzungsdauer eines   
  Mietobjekts nach Immobilien-   
  wertverordnung  

Von einem Steuerpflichtigen können 
eingeholte Wertgutachten, in denen die 
Restnutzungsdauern von Mietobjekten 
nach der Immobilienwertverordnung 
(ImmoWertV) berechnet werden, der 
Ermittlung der Abschreibung für Abnut-
zung (AfA) zugrunde gelegt werden. So 
entschied das Finanzgericht Münster.  
(Az. 1 K 3840/19 und 1 K 3841/19 vom 
14.02.2023). 

Den Steuerpflichtigen steht nach den 
Grundsätzen des Urteils IX R 25/19 des 
Bundesfinanzhofs ein Wahlrecht zu, sich 
mit den typisierten AfA-Sätzen zufrieden-
zugeben oder eine tatsächlich kürzere 
Nutzungsdauer geltend zu machen und 
darzulegen. Dabei ist keine Gewissheit 
über eine kürzere tatsächliche Nutzungs-
dauer erforderlich. Vielmehr kann allen- 
falls größtmögliche Wahrscheinlichkeit 
verlangt werden, sodass eine Schätzung 
des Steuerpflichtigen nur dann zu verwer- 
fen ist, wenn sie eindeutig außerhalb des 
angemessenen Schätzungsrahmens liegt. 
Dabei kann das Verfahren der Gebäude- 
sachwertermittlung nach der ImmoWertV 
Anwendung finden, auch wenn dieses  
eine modellhafte Berechnung darstellt,  
die nicht primär auf die Ermittlung der tat- 
sächlichen Nutzungsdauer im Sinne von 
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG gerichtet ist. Aus- 
gehend von diesen Grundsätzen sind die 
von den Klägerinnen auf Grundlage der 
eingereichten Gutachten ermittelten Rest- 
nutzungsdauern nicht zu beanstanden.

  Stille Beteiligung am Unter-   
  nehmen  des Arbeitgebers –   
  Einkünfte aus Kapitalvermögen   
  oder aus nichtselbstständiger   
  Arbeit?  

Ein am Gewinn und Verlust des Unterneh-
mens beteiligter stiller Gesellschafter ist 
nicht als Mitunternehmer anzusehen, wenn 
er weder am Unternehmenswert noch am 

Zuwachs der stillen Reserven des Betriebs-
vermögens einschließlich des Firmenwerts 
beteiligt ist und ihm auch keine über das 
Recht, die Jahresabschlüsse einschließlich 
der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers 
einzusehen, hinausgehenden Stimm- oder 
Widerspruchsrechte zustehen. So ent-
schied das Finanzgericht Baden-Württem-
berg (Az. 12 K 1692/20 vom 06.10.2022).

Der Umstand, dass der Arbeitnehmer 
keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf 
Einräumung der stillen Beteiligung hat, 
spricht für ein unabhängig vom Arbeitsver-
hältnis bestehendes Sonderrechtsverhält-
nis. Bei der Möglichkeit, die stille Einlage 
durch stehengelassene Gewinnanteile zu 
erbringen, handelt es sich um eine übliche 
Möglichkeit zur Einlageerbringung.

Eine Veranlassung der stillen Beteiligung 
durch das Arbeitsverhältnis lässt sich nicht 
daraus herleiten, dass die Gewinnbeteili-
gung des Arbeitnehmers aus der stillen 
Beteiligung nicht auf einen bestimmten – 
absoluten und angemessenen – Prozent-
satz der Einlageleistung begrenzt ist.

Die Gewinnanteile aus der stillen Beteili-
gung an der GmbH führen hier beim Kläger 
nicht zu Einkünften aus nichtselbstständi-
ger Arbeit gemäß § 19 EStG, sondern zu 
Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß  
§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

  Errichtung einer Photovoltaik-   
  anlage: Steuerentstehung und   
  -berichtigung bei späterer   
  Vereinnahmung des Entgelts  

Der Bundesfinanzhof hatte u. a. die Frage 
zu klären, ob der Unternehmer im Hinblick 
auf eine getroffene Fälligkeitsabrede, nach 
der die vereinbarte Vergütung nur insoweit 
zur Zahlung fällig wird, als sie aus den lau- 
fenden Einnahmen der Stromeinspeisung 
des Auftraggebers beglichen werden kann, 
bereits für den Besteuerungszeitraum der 
Steuerentstehung berechtigt ist, die nach 
vereinbarten Entgelten berechnete Steuer 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG zu berichtigen.
Die Steuer entsteht auch dann mit der 

Leistungsausführung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a Sätze 1 und 2 UStG), ohne dass 
es zu einer Steuerberichtigung (§ 17 Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 1 Satz 1 UStG) kommt, wenn 
der Unternehmer für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage mit dessen Betreiber 
vereinbart, dass das Entgelt hierfür nur 
insoweit geschuldet wird, als es durch 
Einnahmen aus der Stromeinspeisung 
beglichen werden kann. Die Klägerin ist 
hier nicht berechtigt, die Steuer für die 
jeweilige Teilleistung im Umfang des je- 
weiligen Unterschiedsbetrags zwischen 
dem vereinbarten und dem vereinnahmten 
Entgelt zu berichtigen (Bundesfinanzhof, 
Beschluss XI R 28/20 vom 28.09.2022).

  Ermäßigte Umsatzsteuer bei   
  Vermietung nicht ortsfester   
  Wohncontainer an Arbeitnehmer  

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass 
§ 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG nicht nur die 
Vermietung von Grundstücken und mit die- 
sen fest verbundenen Gebäuden begüns-
tigt ist, sondern allgemein die Vermietung 
von Wohn- und Schlafräumen durch einen 
Unternehmer zur kurzfristigen Beherber-
gung von Fremden und damit auch die 
Vermietung von Wohncontainern an Ernte- 
helfer. (Az. XI R 13/20).

Dies entspricht auch dem Unionsrecht. Im 
Verzeichnis der Lieferungen von Gegen-
ständen und Dienstleistungen, auf die 
gemäß Art. 98 MwStSystRL ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze angewandt werden 
können, sind in Anhang III Nr. 12 MwStSys-
tRL die Beherbergung in Hotels und ähn- 
lichen Einrichtungen, einschließlich der 
Beherbergung in Ferienunterkünften, und 
die Vermietung von Campingplätzen und 
Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen 
angeführt. Nach Art. 43 MwSt-DVO um- 
fasse die „Beherbergung in Ferienunter-
künften“ auch die Vermietung von Zelten, 
Wohnanhängern oder Wohnmobilen, die 
auf Campingplätzen aufgestellt sind und 
als Unterkünfte dienen (Bundesfinanzhof, 
Urteil XI R 13/20 vom 29.11.2022).
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  Verwendung eines neu erworbenen   
  Pkw teils für steuerpflichtige, teils   
  für steuerfreie Umsätze –   
  Vorsteueraufteilung nicht nach   
  Umsatzschlüssel  

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils zur 
Erzielung steuerpflichtiger und teils zur Er- 
zielung steuerfreier Umsätze verwendet, ist 
die Vorsteueraufteilung für den Pkw auf 
Grundlage der Fahrleistung des Pkw vor- 
zunehmen. Eine Aufteilung im Verhältnis 
der auf die steuerpflichtigen bzw. steuer-
freien Umsätze entfallenden Fahrleistungen 
führt laut Finanzgericht Baden-Württemberg 
zu einer präziseren wirtschaftlichen Zurech- 
nung als der Umsatzschlüssel.

Wenn eine Unternehmerin den neuen Pkw 
kurz vor Jahresende (hier: November) er- 
worben und im Jahr der Anschaffung des 
Pkw bereits zuvor einen anderen „funkti-
onsgleichen“ Pkw für die gleichen Umsätze 
genutzt hat, ist für die Vorsteueraufteilung 
auf die tatsächliche Verwendung sowohl 
des alten als auch des neuen Pkw im ge- 
samten Kalenderjahr, und somit auf die 
Gesamtfahrleistung im gesamten Kalender-
jahr abzustellen.

Wenn der neu angeschaffte Pkw ab der 
Anschaffung bis zum Jahresende in einem 
anderen Umfang als bei der Vorsteuerauf-
teilung beim Kauf auf Basis der Gesamtfahr-
leistung für das Kalenderjahr ermittelt für 
steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze 
genutzt wird, ist insoweit eine Vorsteuerbe-
richtigung nach § 15a UStG vorzunehmen. 
Es kann jedenfalls in Fällen, bei denen ein 
bereits vorhandenes Wirtschaftsgut durch 
ein funktionsgleiches ausgetauscht wird, 
zu einem Nebeneinander der Anwendung 
von Vorsteuerabzugsausschluss und zur 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs § 15 Abs. 
4 UStG und § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG kom- 
men (Finanzgericht Baden-Württemberg, 
Urteil 12 K 1295/20 vom 15.09.2022).

  Tatsächliche Durchführung eines   
  Gewinnabführungsvertrags –   
  Anerkennung einer körperschaft   
  steuerrechtlichen Organschaft  

Wenn es während der Mindestvertragslauf-
zeit von fünf Jahren zur Nichtdurchführung 
des Gewinnabführungsvertrags kommt, 
führt dies nicht nur zu einer Unterbrechung 
der körperschaftsteuerrechtlichen Organ- 
schaft für einzelne Veranlagungszeiträume, 
sondern insgesamt zu einer (rückwirken-
den) Nichtanerkennung der körperschaft-
steuerrechtlichen Organschaft.

Die tatsächliche Durchführung des Gewinn- 
abführungs- und Beherrschungsvertrags 
setzt nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs voraus, dass er entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen vollzogen 
wird. Dies bedeutet u. a., dass die nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch- 
führung ermittelten Gewinne tatsächlich 
durch Zahlung oder Verrechnung an den 
Organträger abgeführt werden. „Verrech-
nung“ ist in diesem Zusammenhang so zu 
verstehen, dass es sich um eine einer tat- 
sächlichen Zahlung gleichstehende 
Aufrechnung handeln muss; die reine 
Buchung der Forderung ohne Erfüllungs-
wirkung ist dagegen nicht ausreichend 
(Bundesfinanzhof, Urteil I R 37/19 vom 
02.11.2022).

  Steuerliches Einlagekonto:   
  Gesellschafter hat keine   
  Anfechtungsbefugnis  

§ 27 Abs. 2 KStG schreibt vor, dass der 
Bestand des steuerlichen Einlagekontos 
mit einem besonderen Bescheid festzu-
schreiben ist. Auf dem Konto sind ins- 
besondere die Einlagen zu erfassen, die 
der Gesellschafter an „seine“ Kapitalge-
sellschaft geleistet hat. Wenn solche 
Einlagen später an den Gesellschafter aus 
dem Einlagekonto zurückgezahlt werden, 
dann muss der Gesellschafter diese sog. 
Einlagenrückgewähr nicht versteuern. 
Obgleich der Bescheid im Sinne des § 27 
Abs. 2 KStG somit im Wesentlichen Be- 
deutung für die Besteuerung des Gesell-

schafters hat, richtet sich der Bescheid 
ausschließlich an die Kapitalgesellschaft.

Der Bundesfinanzhof (Az. I R 53/19 vom 
21.12.2022) hat diese Auffassung bestä-
tigt. Grundsätzlich kann ein Bescheid nur 
von den Adressaten angefochten werden. 
Das ist im Fall des Bescheids gemäß § 27 
Abs. 2 KStG die Kapitalgesellschaft und 
allein sie kann deshalb Einspruch einlegen 
und Klage erheben. Der Gesellschafter der 
Kapitalgesellschaft ist nicht Adressat, son- 
dern als Dritter lediglich mittelbar von dem 
Bescheid betroffen. Ein eigenes Anfech-
tungsrecht des Gesellschafters (sog. Dritt- 
anfechtungsrecht) ist auch nicht aus-
nahmsweise anzuerkennen. Zum einen 
besteht keine Rechtsschutzlücke, da die 
Kapitalgesellschaft Fehler des Bescheids 
im Rechtsbehelfsverfahren geltend machen 
kann. Zum anderen hat ein solches Recht 
zur Folge, dass der Bescheid noch nach 
vielen Jahren vom Gesellschafter ange-
fochten werden kann und dauerhaft kein 
Rechtsfrieden eintritt. Die Versagung eines 
eigenen Anfechtungsrechts des Gesell-
schafters ist auch mit der Rechtsschutzga-
rantie des Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar.

  Änderung beim Lohnsteuerabzug:   
  Arbeitnehmer dürfen mit mehr   
  Netto-Gehalt rechnen  

Ab 01.04.2023 werden laut Bundesfinanz-
ministerium (Schreiben (koordinierter 
Ländererlass) IV C 5 - S-2361 / 19 / 10008 
:008 vom 13.02.2023) die geänderten Pro- 
grammablaufpläne für den Lohnsteuerab-
zug 2023 angewendet. Berücksichtigt wird 
dabei „die Anhebung des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags auf 1.230 Euro und des 
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende 
auf 4.260 Euro durch das Jahressteuerge-
setz 2022“. Das heißt unter anderem für 
Angestellte oder Beamte: Durch die höhe- 
ren Steuerfreibeträge können sie auch mit 
einem höheren Netto-Gehalt auf ihrem 
Konto rechnen.
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  Lohnerhöhungen für Beschäftigte   
  verschiedener Branchen  

Tarifbeschäftigte Mitarbeiter im Bauhaupt-
gewerbe – Hoch-, Tief oder Straßenbau 
– können sich seit 01.04.2023 über mehr 
Gehalt freuen. Im Westen um zwei Prozent 
und im Osten um 2,7 Prozent. Im Mai steht 
zudem noch eine Einmalzahlung über 
450 Euro an.

Der branchenbezogene Mindestlohn für 
Maler- und Lackierer steigt ab 01.04.2023 
von 13,80 auf 14,50 Euro. Für Helfer beträgt 
der Mindestlohn dann 12,50 Euro; das ist 
eine Erhöhung von 1,10 Euro pro Stunde.
Der tarifliche Mindestlohn für Leihbeschäf-
tigte liegt ab 01.04.2023 bei mindestens 
13 Euro pro Stunde. Die Stundenentgelte 
richten sich nach der jeweiligen Entgelt-
gruppe. Eine Übersicht für alle Entgelt-
gruppen liefert die IG Metall.

  Bundesregierung einigt sich auf   
  neues Förderkonzept für erneuer-   
  bares Heizen  

Die Bundesregierung hat sich am 19.04.2023
auf ein neues Förderkonzept zum erneuer-
baren Heizen verständigt. Mit dem Gesetz- 
entwurf zur Novelle des Gebäudeenergie-
gesetzes wird der verbindliche Umstieg auf 
erneuerbare Energien beim Heizen gesetz- 
lich verankert. D. h. konkret, dass ab dem 
01.01.2024 möglichst jede neu eingebaute 
Heizung zu mindestens 65 % mit Erneuer-
baren Energien betrieben werden muss. 
Daher wird in der Folge auch die Förderung 
angepasst.

Das Gebäudeenergiegesetz wird nun dem 
Bundestag und Bundesrat zugeleitet.

  Vorsicht bei Sanierungs-   
  maßnahmen  

Der Gesetzgeber versucht mit gesetzlichen 
Vorgaben die energetische Gebäudesanie-
rung als wichtigen Baustein der Energie-
wende voranzubringen. Dabei wurde ganz 
offensichtlich ein Aspekt übersehen, der 
diese Bemühungen stark behindern kann. 

Laut der Sachverständigengesellschaft 
Richardson in Witten wird in nächster Zeit 
das Thema Asbest dramatisch an Bedeu-
tung gewinnen. Es ist nicht bekannt, wie 
viele Wohnungen und Gebäude, die bis 
zum Verbot im Jahr 1993 gebaut wurden, 
Asbest enthalten. Der Anteil dürfte aber 
erheblich sein. 

Da bei energetischen Sanierungsmaßnah-
men Asbestfasern freigesetzt werden kön- 
nen, greifen die gesetzlichen Schutzmaß-
nahmen, was zu erheblichen Kostensteige-
rungen führen kann.

Hinweis
Bevor eine energetische Gebäudesanie-
rung realisiert wird, sollte bei betroffenen 
Objekten vorab eine Asbestverprobung 
durch einen Sachverständigen in Auftrag 
gegeben werde, Nur so sind unkalkulier-
bare Risiken zu vermeiden.

  Veräußerung eines Einfamilien-   
  hauses nach Ehescheidung  

Veräußert der geschiedene Ehegatte im 
Rahmen der Vermögensauseinanderset-
zung anlässlich der Ehescheidung seinen 
Miteigentumsanteil an dem gemeinsamen 
Einfamilienhaus an den früheren Ehepart-
ner, kann der Verkauf als privates Veräuße-
rungsgeschäft der Besteuerung unterfal-
len. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 14.02.2023 IX R 11/21 
entschieden.

Der Kläger hatte zusammen mit seiner 
früheren Ehefrau im Jahr 2008 ein Ein- 
familienhaus erworben und dieses zu- 
nächst mit ihrem gemeinsamen Kind be- 
wohnt. Nachdem die Ehe in die Krise 
geriet, zog der Ehemann 2015 aus dem 
Objekt aus. Die Ehefrau verblieb mit dem 
gemeinsamen Kind in der Immobilie. An- 
schließend wurde die Ehe geschieden.

Im Rahmen der Vermögensauseinanderset-
zung im Scheidungsverfahren kam es zwi- 
schen den getrennt lebenden Ehepartnern 
zum Streit über die Immobilie. Nachdem 

die Ehefrau dem Kläger die Versteigerung 
angedroht hatte, veräußerte der Ehemann 
im Jahr 2017 seinen hälftigen Miteigentum-
santeil an die Ehefrau. Diese nutzte die 
Immobilie weiterhin mit dem gemeinsa-
men Kind zu eigenen Wohnzwecken.

Das Finanzamt unterwarf den Gewinn aus 
der Veräußerung des Miteigentumsanteils 
der Einkommensteuer. Das Finanzgericht 
wies die dagegen erhobene Klage ab.

Der BFH bestätigte das Urteil der Vorinstanz. 
Ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-
geschäft liegt vor, wenn eine Immobilie in- 
nerhalb von 10 Jahren angeschafft und wie- 
der veräußert wird. Dies gilt auch für einen 
hälftigen Miteigentumsanteil, der im Rah- 
men der Vermögensauseinandersetzung 
nach einer Ehescheidung von einem Mit- 
eigentümer an den anderen veräußert wird.

Zwar ist die Veräußerung einer Immobilie 
dann nicht steuerbar, wenn die Immobilie 
durchgängig zwischen Anschaffung und 
Veräußerung oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jah- 
ren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 
Ein in Scheidung befindlicher Ehegatte 
nutzt das in seinem Miteigentum stehende 
Immobilienobjekt aber nicht mehr zu 
eigenen Wohnzwecken, wenn er ausgezo-
gen ist und nur noch sein geschiedener 
Ehegatte und das gemeinsame Kind wei- 
terhin dort wohnen.

Eine das Vorliegen eines privaten Veräuße-
rungsgeschäfts ausschließende Zwangsla-
ge, wie z.B. bei einer Enteignung oder 
einer Zwangsversteigerung, lag nicht vor. 
Zwar hatte die geschiedene Ehefrau ihren 
Ex-Partner erheblich unter Druck gesetzt. 
Letztlich hat dieser aber seinen Anteil an 
dem Einfamilienhaus an seine geschiede
ne Frau freiwillig veräußert.

  Mehr Freiheit im Namensrecht  

Das Bundesministerium der Justiz hat am 
11.04.2023 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Ehenamens- und Geburtsna-
mensrechts veröffentlicht. Der Gesetzent-
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wurf sieht eine Modernisierung des bürger- 
lich-rechtlichen Namensrechts vor: also 
des Ehe- und Geburtsnamensrechts. Das 
geltende deutsche Namensrecht ist – ge-
rade auch im internationalen Vergleich – 
sehr restriktiv. Es trägt der vielfältigen 
Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen 
vieler Familien nicht hinreichend Rech-
nung. Im Koalitionsvertrag haben die Re- 
gierungsparteien deshalb eine Liberalisie-
rung vereinbart.

Folgende Änderungen sind deshalb 
vorgesehen:

I. Einführung echter Doppelnamen 
    für Ehepaare und Kinder
Kernstück der Reform ist die Einführung 
echter Doppelnamen für Ehepaare und 
Kinder.

Ehepaare solle künftig beide bisherigen 
Familiennamen zum Ehenamen bestimmen 
können. Sie sollen sich nicht mehr für ei- 
nen ihrer bisherigen Familiennamen ent- 
scheiden müssen. Bestimmen Ehepaare 
einen Doppelnamen zum Ehenamen, so ist 
vorgesehen, dass dieser Ehename (wie 
schon bisher) kraft Gesetzes zum Geburts-
namen gemeinsamer Kinder wird.

Eltern, die keinen Ehenamen führen, sol- 
len ihren Kindern einen aus den Familien-
namen beider Elternteile zusammenge-
setzten Doppelnamen erteilen können. 
Dadurch soll ermöglicht werden, die Zu- 
gehörigkeit des Kindes zu beiden Elterntei-
len nach außen zu dokumentieren. Diese 
Neuerung soll auch unverheirateten Eltern 
in Bezug auf ihre gemeinsamen Kinder 
offenstehen.

Es ist vorgesehen, dass von den entspre-
chenden Neuerungen auch Ehepaare pro- 
fitieren können, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes bereits ver- 
heiratet sind und die zu diesem Zeitpunkt 
auch bereits einen Ehenamen führen.

II. Erleichterung der Namensänderung  
     für Stiefkinder und Scheidungskinder

IV. Kein Zwang zur Namensänderung  
      nach Erwachsenadoption
Der Zwang zur Namensänderung nach 
einer Erwachsenenadoption soll aufgeho-
ben werden. Die angenommene (adoptier-
te) Person soll den bisherigen Familienna-
men behalten können, den Namen der an- 
nehmenden Person erhalten können oder 
eine Kombination aus dem bisherigen und 
dem Namen der annehmenden Person 
wählen können.

Der Entwurf wurde am 11.04.2023 an die 
Länder und Verbände versendet und auf 
der Internetseite des Bundesministeriums 
der Justiz (BMJ) veröffentlicht. Die inte- 
ressierten Kreise haben nun Gelegenheit, 
bis zum 26. April 2023 Stellung zu neh- 
men. Die Stellungnahmen werden auf der 
Internetseite des BMJ veröffentlicht. Auf 
der Internetseite des BMJ sind auch be- 
gleitende Erläuterungspapier zum Entwurf 
veröffentlicht.

  Lamborghini auf dem   
  Imbiss-Parkplatz gekauft?  

Kann man einen Lamborghini nachts um 
ein Uhr auf einem Imbiss-Parkplatz erwer- 
ben? Oder muss man Zweifel haben, ob es 
in so einer Situation mit rechten Dingen 
zugeht? Über einen solchen Fall hat jetzt 
der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Oldenburg entschieden:

Der Kläger aus Spanien hatte seinen Lam- 
borghini an eine Agentur vermietet, die 
den Wagen weitervermietete. Nach der 
Mietzeit war das Fahrzeug weg. Es wurde 
zur Fahndung ausgeschrieben.

Der im Emsland ansässige Beklagte mel- 
dete sich auf eine Anzeige bei „mobile.de“, 
wo das Fahrzeug angeboten wurde. Er kam 
in Kontakt mit zwei Brüdern, die vorgaben, 
das Auto für einen in Spanien lebenden 
Eigentümer verkaufen zu wollen. Man traf 
sich auf dem Parkplatz einer Spielothek in 
Wiesbaden, wo der Beklagte das Fahrzeug 
besichtigte, und verabredete die Übergabe 
wenige Tage später. Zuvor, so die Brüder, 

Stief- und Scheidungskindern soll es in 
bestimmten Fällen erleichtert werden, 
ihren Namen zu ändern.

Eine vorgeschlagene Neuerung betrifft 
einbenannte Stiefkinder: Das sind Kinder, 
die im Wege der Einbenennung den Namen 
eines Stiefelternteils erhalten haben. Ih- 
nen soll es erleichtert werden, die Einbe- 
nennung rückgängig zu machen – und wie- 
der den Geburtsnamen zu erhalten, den 
sie vor der Einbenennung geführt haben. 
Dies soll für Fälle gelten, in denen die Ehe 
des leiblichen Elternteils mit dem Stief- 
elternteil aufgelöst wird oder das Kind 
nicht mehr in dem Haushalt der Stieffami-
lie lebt.

Eine weitere vorgeschlagene Neuerung 
betrifft minderjährige Kinder, deren Eltern 
sich haben scheiden lassen. Legt der 
betreuende Elternteil, in dessen Haushalt 
das Kind lebt, den Ehenamen ab, so soll 
auch das Kind diese Namensänderung 
nachvollziehen können: Es soll also den 
geänderten Familiennamen des Elternteils 
erhalten können, in dessen Haushalt es 
lebt. Eine entsprechende Namensände-
rung bedarf der Einwilligung des Kindes, 
wenn es das fünfte Lebensjahr vollendet 
hat. Und sie soll grundsätzlich auch nicht 
gegen den Willen des anderen Elternteils 
erfolgen können, wenn dieser ebenfalls 
sorgeberechtigt ist oder das Kind seinen 
Namen trägt.

III. Geschlechtsangepasste 
      Familiennamen
Der Entwurf sieht vor, die Bestimmung 
einer geschlechtsangepassten Form des 
Geburts- und Ehenamens zu ermöglichen. 
Voraussetzung hierfür soll sein, dass eine 
entsprechende Anpassung der Herkunft 
der Familie oder der Tradition derjenigen 
Sprache entspricht, aus der der Name 
stammt. Dadurch soll künftig zum Beispiel 
die nach sorbischer Tradition und in 
slawischen Sprachen übliche weibliche 
Abwandlung des Familiennamens auch in 
die Personenstandsregister eingetragen 
werden können.
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bräuchten sie das Fahrzeug noch für eine 
Hochzeitsfahrt.

Man traf sich einige Tage später auf dem 
Gelände einer Tankstelle in Essen. Die 
Brüder trafen mit mehreren Stunden Ver- 
spätung gegen 23 Uhr am verabredeten 
Treffpunkt ein und gaben u. a. an, in eine 
Polizeikontrolle geraten zu sein. Dort habe 
es Verzögerungen gegeben, weil noch 
„eine Rechnung beim Amt“ offen gewesen 
sei. Der Kaufvertrag wurde in dieser Nacht 
gegen 1 Uhr in einem Schnellrestaurant 
unterschrieben. Dem Beklagten wurde die 
Vorderseite einer Kopie des Personalaus-
weises des angeblichen Eigentümers vor- 
gelegt. Es ergaben sich auffällige Abwei-
chungen der Schreibweise des Namens 
und der Adresse in dem Kaufvertrag und 
den Zulassungsbescheinigungen. Der Be- 
klagte gab seinen alten Lamborghini für 
60.000 Euro in Zahlung und zahlte an die 
Brüder weitere 70.000 Euro in bar. Er er- 
hielt neben dem Auto die Zulassungsbe-
scheinigungen sowie die Schlüssel. Als 
der Beklagte das Fahrzeug auf sich an- 
melden wollte, stellte sich heraus, dass 
dieses unterschlagen worden war.

Der spanische Kläger verlangte nun als 
Eigentümer die Herausgabe des Fahr-
zeugs. Das Landgericht Osnabrück wies 
die Klage ab. Der Beklagte, so das Land- 
gericht, habe „gutgläubig“ Eigentum er- 
worben (§ 932 BGB). Denn er habe nicht 
gewusst, dass der im Kaufvertrag benann-
te Veräußerer in Wahrheit nicht Eigentümer 
sei, und habe auch nicht grob fahr- 
lässig gehandelt.

Das Oberlandesgericht sah dies nun an- 
ders und bewertete das Verhalten des 
Beklagten als grob fahrlässig. Trotz Vor- 
lage von Original-Zulassungsbescheini-
gungen seien die Gesamtumstände so 
auffällig, dass der Beklagte habe stutzig 
werden müssen. Der Beklagte habe allein 
mit den als Vermittler auftretenden Brü- 
dern verhandelt, ohne in Kontakt mit dem 
von den Brüdern benannten angeblichen 
Eigentümer zu treten oder sich eine Voll- 
macht der Brüder vorlegen zu lassen. Ort 
und Zeit des Kaufvertrages, die Nutzung 
des Fahrzeuges durch die Vermittler für 
eine Hochzeitsfeier, die fraglose Inzah-
lungnahme des alten Lamborghinis, die 
unterschiedlichen Schreibweisen der Per- 
sonalien des angeblichen Eigentümers – 
all dies hätte den Beklagten zu weiteren 
Nachforschungen veranlassen müssen. 
Besondere Vorsicht sei auch deshalb ge- 
boten gewesen, weil es sich um ein Luxus- 
fahrzeug handelte, das erst wenige Tage 
zuvor in Deutschland zugelassen worden 
war. Er könne sich daher nicht auf einen 
gutgläubigen Erwerb berufen. Der Beklagte 
muss nun das Auto an den spanischen 
Kläger herausgeben.

Zum rechtlichen Hintergrund
Normalerweise kauft man eine Sache  
vom Eigentümer dieser Sache. Manchmal 
scheint es aber auch nur so, als sei der 
Verkäufer der Eigentümer, etwa wenn er 
eine Sache tatsächlich nur geliehen oder 
gemietet hat und die Sache verkauft. Dann 
kann der Erwerber trotzdem Eigentum er- 
 werben. Juristen nennen das „gutgläubi-
gen Erwerb“. Voraussetzung ist immer, 

dass der Käufer in gutem Glauben an die 
Berechtigung des Verkäufers war. Dann 
kann es sein, dass der wahre Eigentümer 
sein Eigentum verliert, obwohl er von dem 
Verkauf gar nichts wusste.
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